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Die Veranstaltung war mit dem 
Arbeitsthema „Gefährdung der ärzt-
lichen Entscheidungsfreiheit – Ge -
fahren der Korruption“ überschrie-
ben. Die juristischen Referenten 
haben den Ärzten die Gefahren kor-
rupten Verhaltens aufgezeigt.
In dem Spannungsfeld zwischen 
Medizin und Ökonomie wird ärztli-
ches Handeln sowohl in der Diagnos-
tik als auch in der Therapie einge-
schränkt. 
Arztsein bedeutet das Vorweisen 
umfangreicher Fachkenntnisse und 
den indikationsgerechten Umgang 
mit den Ressourcen des Gesund-
heitswesens.
In Situationen der beruflichen Über-
belastung und mäßigen Verdienstes 
suchen einige Ärzte nach Auswegen 

und übersehen dabei häufig die Fal-
len der Korruption. Diese sind beson-
ders verlockend in der Zusammenar-
beit mit der Pharmaindustrie.
Im Rahmen der Ökonomisierung 
muss der Arzt sich mit den Leitlinien 
der entsprechenden Krankheiten und 
Gesundheitsstörungen seines Faches 
auseinandersetzen und Abweichun-
gen seiner Therapiemaßnahmen von 
Leitlinien begründen.

Ärztlicher Behandlungsauftrag, 
Therapie und Entscheidungs-
freiheit 
Im Grundsatzreferat aus Sicht des 
Arztes ging Prof. Dr. Dr. med. habil. 
Dr. phil. Dr. theol. Eckhard Nagel, 
Essen, den Fragen nach:
■ Ob individuelle Unterschiede den 

ärztlichen Behandlungsauftrag be -
einflussen?

■ Welcher Rationalität der ärztliche 
Behandlungsauftrag folgt?  

■ Einfluss der Ökonomie?

■ Sinnvolle und bedürfnisgerechte 
Nutzung naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse?

Zeit als knappe Ressource im Ge -
sundheitswesen, Regressforderungen 
bei Überschreitung von Arzneimittel-
budgets, Leistungsvolumina und die 
Vernachlässigung des individuellen 
und gesellschaftlichen Kontextes von 
Krankheiten und Gesundheit sind 
Beispiele der Problemfelder. 
Die Freiheit des Arztes bezüglich der 
Grundstrukturen der Therapie ist 
konstitutives Element für den Be  hand-
lungsauftrag. Dies gilt es, gegen 
ökonomische Zwänge sowie entge-
genstehende Regulierungen zu ver-
teidigen.

Gefährdung der ärztlichen 
Ent scheidungsfreiheit – 
grundlegende G e  dan ken aus 
juristischer Sicht 
Herr Prof. Dr. jur. Jochen Taupitz, 
Heidelberg, postulierte, Ärzte verlan-

Das Bild Nr. 2 zeigt uns (Marc 
Schwan 2. v. li.) bei einer Bespre-
chung mit der Leiterin der Wäscherei.
Die Bauarbeiten mit kompletter Ver-
fliesung (mit von uns gelieferte Flie-
sen) von Wänden und Fußboden 
führten die hauseigenen Handwerker 
des Waisenhauses in vorzüglicher 
Qualität aus.
Wenn es auch sehr strapaziöse und 
– wie der Unfall auf der Heimfahrt 
vom 31.08.2004 unweit von Legnica 
zeigte, bei dem Herr Jürgen Kraatz 
aus Annaberg-Buchholz und ich 
erheblich verletzt wurden – nicht 
ungefährliche „Reisen“ waren, die 
uns gelegentlich an die Grenzen 
unserer Leistungsfähigkeit führten, 
so ist das Ergebnis unserer Bemü-
hungen doch einfach überwältigend 
und beglückend.
Inzwischen liegen der Diakonie in 
Annaberg-Buchholz neue Ziele und 
Aufgaben am Herzen. Das Waisen-
haus können wir als saniert betrachten. 

Nun geht es um ein Krankenhaus in 
der Stadt Taraschtscha, das südöst-
lich von Kiew liegt. 
Die dortige Wäscherei sieht heute 
genau so aus, wie auf den ersten Bil-
dern aus dem Waisenhaus.
Mir persönlich liegt aber das Schick-
sal eines jungen Mädchens (siehe 

Bild) aus Wolodimir Wolynski am 
Herzen, das 1995 (womöglich als 
Folge von Tschernobyl) mit einem 
Totaldefekt des Kreuz- und Steiß-
beins geboren wurde und an kom-
pletter Blasenlähmung leidet. Die 
Schwere der Erkrankung wurde erst 
Anfang 2000 zur Kenntnis genom-
men. Ich betreue das Kind mit Unter-
stützung der Diakonie Annaberg-
Buchholz und unzähligen Spenden 
von Leipzigern und dem Rotary-Club 
Wurzen seit 2003.
Sie wurde durch meine Vermittlung 
am Klinikum St. Georg 2007 ausdia-
gnostiziert, da waren beide Nieren 
schon schwer geschädigt. Zurzeit 
muss sich sie sich täglich zweimal 
katheterisieren. 
Die Versorgung mit Einwegkathetern, 
Urinbeuteln und Medikamenten ist 
sehr kostenaufwendig.

Dr. med. Clemens Weiss, Leipzig

Verschiedenes



gen einerseits Freiheit vom Recht, 
andererseits Schutz im Recht. Das 
führt zum Spagat zwischen Hand-
lungsfreiheit und Rechtssicherheit.
Die Ärzteschaft muss alles daranset-
zen, dass Fehlverhalten vermieden 
wird und Fehlverhalten in eigenen 
Reihen geklärt wird, sonst verliert 
das Prinzip der ärztlichen Selbstver-
waltung seine Berechtigung. Prof. Dr. 
Taupitz stellte die Fragen: Tut die 
Ärzteschaft alles Notwendige, um für 
Sauberkeit in den eigenen Reihen zu 
sorgen? Warum gibt es bisher keine 
standesrechtliche Pflicht, den Ver-
dacht auf ärztliche Fehler bei der Ärz-
tekammer zur Anzeige zu bringen?

Leitlinien (professionelle Handlungs-
anleitungen richtigen medizinischen 
Handelns) sind keine Haftungsfallen. 
In den Leitlinien ist nicht durchgän-
gig sichtbar, in welchem Umfang sie 
auch versorgungsökonomische Kos-
tenfaktoren zu ihrem Gegenstand 
machen und welche Teile der Leitli-
nie damit zur Handlungsanleitung 
speziell für die vertragsärztliche 
Tätigkeit geeignet sind. Je geringer 
die Bedeutung von Ethik/Ethos/
Moral als verpflichtende Handlungs-
anweisung im gesellschaftlichen 
Zusammenleben wird, umso mehr 
muss die Funktionsfähigkeit des Sys-
tems mit rechtlichen Vorschriften 
sichergestellt werden. Je mehr und 
detaillierter rechtliche Vorschriften 
existieren, umso stärker wächst die 
Einschätzung, dass nur das rechtlich 
Gebotene geschuldet ist.

„Die ärztliche Entscheidungsfreiheit 
ist Ausdruck individueller (grund-
rechtlicher) Freiheit des Arztes als 
Abwehrrecht, aber auch dienende 
Freiheit zum Wohl des Patienten, 
dienende Freiheit zum Wohl des 
ärztlichen Berufsstandes und die-
nende Freiheit zum Wohl der 
Gesamtheit des Volkes“.

Gefährdung der ärztlichen 
Entscheidungsfreiheit im 
Verhältnis zum Patienten durch 
Richtlinien, Leitlinien und 
Empfehlungen?
Nach Bewertung von Frau Dr. jur. 
Constanze Püschel, Berlin, sind aus 
der juristischen Sicht Richtlinien, Leit-

linien  und Empfehlungen „Normen“ 
zu konkreten medizinischen Sachver-
halten, die den Arzt in unterschiedli-
cher starker Form binden. 
Ob diese Normen in die ärztliche Ent-
scheidungsfreiheit eingreifen, hängt 
naturgemäß stark vom Inhalt der 
jeweiligen Norm ab. „Betrachtet 
man die Frage, wer Richtlinien, Leit-
linien und Empfehlungen „produ-
ziert“, sieht man, dass eine Vielzahl 
von Institutionen – mit und ohne 
rechtliche Ermächtigung – Vorgaben 
für das ärztliche Handeln schaffen.“ 
Allein daraus, dass beispielsweise 
eine Norm von der Bundesärztekam-
mer als Institution geschaffen wor-
den ist, folgt nicht deren unmittel-
bare Verbindlichkeit gegenüber dem 
Arzt. Während Richtlinien in der 
Regel aus sich heraus verbindlich 
sind, sind Leitlinien und Empfehlun-
gen aus sich heraus (erst einmal) 
nicht für den Arzt rechtlich verbind-
lich.“

Betrachtet man die Leitlinien der 
medizinischen Fachgesellschaften, dann 
wird vom Arzt erwartet, dass er die 
qualitätsgerecht zustande gekomme-
nen, aktuellen S3-Leitlinien im Rah-
men seiner Entscheidungsfindung 
beachtet, da vieles dafür spricht, 
dass diese Leitlinien den medizini-
sche Standard abbilden. Die Einhal-
tung des medizinischen Standards ist 
seitens des Arztes gegenüber dem 
Versicherten geschuldet.

Gefährdung der ärztlichen 
Entscheidungsfreiheit durch 
Leitlinien?
Nach Aussage von Frau Dr. med. 
Susanne Weinbrenner, Berlin, stell-
vertretende Institutsleiterin am Ärzt-
lichen Zentrum für Qualität in der 
Medizin, können evidenzbasierte 
und konsensbasierte Leitlinien durch 
einen qualitätsgesicherten Leitlinien-
erstellungsprozess und Methoden-
transparenz zur Verbesserung der 
Patientenversorgung beitragen. Die 
Leitlinien unterstützen damit die 
Erfüllung der allgemeinen ärztlichen 
Berufspflichten wie sie in Paragraf 2 
der Musterberufsordnung der Bun-
desärztekammer dargelegt sind: 
■ Das ärztliche Handeln ist am Pati-

enten-Wohl auszurichten.

■ Das Interesse Dritter darf nicht 
über das Patienten-Wohl gestellt 
werden.

■ Der anerkannte Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse ist zu 
beachten. 

■ Weisungen von Nichtärzten hin-
sichtlich ärztlicher Entscheidun-
gen dürfen nicht entgegenge-
nommen werden.

Gefährdung der ärztlichen 
Entscheidungsfreiheit des 
angestellten Arztes im 
Krankenhaus
Nach Meinung von Dr. jur. Ullrich 
Bauer, Düsseldorf, fordern Kranken-
häuser eine  stärkere Einbindung des 
Chefarztes in die ökonomische Füh-
rung und die Verantwortung für den 
wirtschaftlichen Erfolg des Kranken-
hauses. Diesem Ziel dient neben dem 
vertraglich vereinbarten „Wirtschaft-
lichkeitsgebot“ seit rund 10 Jahren 
die erfolgsorientierte Chefarztvergü-
tung. Diese sieht neben der Festver-
gütung Boni, Tantiemen, Gratifikati-
onen und ähnliche vom wirtschaftli-
chen Ergebnis des Krankenhauses 
abhängige Sonderleistungen vor.

Der Präsident der Bundesärztekam-
mer, Dr. med. Frank-Ulrich Montgo-
mery, hat in einer öffentlichen Erklä-
rung vom 6.2.2012 die Zunahme 
von Bonuszahlungen an Chefärzte  
für „höchst bedenklich“ und die 
Koppelung ärztlich-medizinischer 
Ge  sichtspunkte mit  ökonomischen 
Erwägungen als dem ärztlichen 
Berufsethos widersprechend be -
zeichnet.

Im Deutschen Ärzteblatt vom 
17.2.2012 schreibt Dr. Montgomery: 
„Die ärztliche Arbeit darf nicht vor-
rangig von wirtschaftlichen Kriterien 
geleitet werden. Dies birgt Risiken 
für die Patientenversorgung. Eine 
Koppelung ärztlich-medizinischer 
Gesichtspunkte und ökonomischer 
Erwägungen widerspricht dem ärzt-
lichen Berufsethos und wird daher 
strikt abgelehnt.“

Prof. Dr. med. habil Winfried Klug
Vorsitzender des Redaktionskollegiums 

„Ärzteblatt Sachsen“

Tagungsbericht

156 Ärzteblatt Sachsen 4 / 2012




